
Corona-Regeln in den    

Ledder Werkstätten 
 

 

 

Die Regierung von Deutschland und 
Nordrhein-Westfalen haben in den letzten 3 
Jahren zu den Corona-Regeln ein Gesetz und 
Verordnungen gemacht.  
 
Viele Menschen sind inzwischen geimpft oder 
genesen. Immer weniger Menschen werden 
schwer krank. Corona ist also nicht mehr so 
gefährlich.  
 
Deshalb gibt es kaum noch Corona-Regeln.  
 
Die Corona-Regeln stehen in einem Gesetz. 
Das Gesetz heißt Infektions-Schutz-Gesetz.  
 
Ab dem 01. März 2023 bis zum 07. April 2023 
gelten folgende Corona-Regeln:  
 

Masken-Pflicht 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Besucher müssen in den Ledder Werkstätten 
eine FFP2-Maske tragen.   
 
Eine Maske muss man tragen: 

 beim Besuch in Wohn-Einrichtungen, 
Pflegeheimen und Krankenhäusern 

 Beim Arzt  

 In einigen Gesundheitseinrichtungen. 
 

Wenn man eine Maske tragen muss, muss man 
immer eine FFP2-Maske tragen.  
 
Beschäftigte, Nutzer und Mitarbeiter müssen 
in den Ledder Werkstätten keine Maske mehr 
tragen. 
 

Man kann überall freiwillig eine Maske tragen.  
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Wichtig: 
 

 Ab dem 01. März 2023 kann man sich in den Ledder Werkstätten 
nicht mehr auf Corona testen lassen.  
Auch die Bürger-Teststellen werden geschlossen. 

 
 Wenn man einen positiven Corona-Test hat, muss man nicht zu 

Hause bleiben. Es gibt keine Quarantäne-Pflicht mehr.  
 

Fühlt man sich krank, soll man sich beim Arzt melden. Die Ledder 
Werkstätten benötigen dann ab dem 3. Tag eine AU-Bescheinigung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


